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Rhein-Neckar-Kreis 
 
 

Verordnung des Landratsamtes Rhein-NeckarKreis als untere Wasserbehörde 

zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wasserwerke Edingen I und II 

des Wasserversorgungsverbandes "Neckargruppe" 

 

Aufgrund von §§ 51, 52 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I 2009, 

S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBI. I 2014, 

S. 1724) und § 95 Abs. 1 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 03. Dezember 2013 

(GBI. 2013, S. 389) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 

(GBI. 2014, S. 777) wird verordnet: 

 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

 

1) Im Interesse der vom Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" mit Sitz in Edingen-

Neckarhausen betriebenen öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grund-

wassers im Einzugsgebiet der vom Wassergewinnungsverband eingerichteten Wasser-

gewinnungsanlagen ein Wasserschutzgebiet festgesetzt, das sich teilweise über die Ge-

markungen der Städte Heidelberg und Mannheim sowie über die Gemarkung Edingen 

der Gemeinde Edingen-Neckarhausen erstreckt. 

 

2)   Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere Schutzzone (Zone III), die engere 

Schutzzone (Zone II) und die Fassungsbereiche (Zone I). 

 

3) Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich 

 

-  mit der Zone III 

auf der Gemarkungen Heidelberg, Mannheim und Edingen 

 

- mit der Zone II 

auf der Gemarkungen Heidelberg und Edingen 

 

-  mit der Zone I 

auf der Gemarkung Edingen mit den Fassungsbereichen: 

Edingen I 

Brunnen 1 auf einer Teilfläche (20m x 20m) des Flurstücks Nummer 4216, Brunnen 

2 auf einer Teilfläche (20 m x 20 m) des Flurstücks Nummer 4216 

Edingen II 

Brunnen 1 auf einer Teilfläche (20 m x 20 m) des Flurstücks Nummer 4534/1, Brunnen 

2 auf einer Teilfläche (20 m x 20 m) des Flurstücks Nummer 4534/1. 

 

Die genauen Grenzen des Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen ergeben sich 

aus den Übersichtsplänen im Maßstab 1:25000 und 1:10000 und den Detaillageplänen 

DP1 und DP2 im Maßstab 1:2500 (Schutzgebietskarten), in denen die Zone III grün, die 

Zone II gelb und die Zone I rot dargestellt sind. 
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4) Die Schutzgebietskarten sind Bestandteil dieser Verordnung. Die Verordnung mit Schutz-

gebietskarten liegt mit lnkrafttreten der Verordnung zur kostenlosen Einsicht durch jeder-

mann während der Sprechzeiten bei folgenden Stellen aus: 

-  Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40, 69115 Heidelberg, 

-  Gemeinde Edingen-Neckarhausen - Rathaus -, Hauptstr. 60, 68528 Edingen 

Neckarhausen, 

-  Stadt Heidelberg - Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie -, Kornmarkt 1 

(Prinz Carl), 69115 Heidelberg, 

-  Stadt Mannheim im Beratungszentrum Bauen und Umwelt, Collinistr.1 (Collinicenter), 

68161 Mannheim. 

 

 

§ 2 

Schutzbestimmungen der Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung 

 

1)   Im Wasserschutzgebiet gelten die Schutzbestimmungen der Verordnung des Umweltminis-

teriums über Schutzbestimmungen und die Gewährung von Ausgleichsleistungen in Was-

ser- und Quellenschutzgebieten (Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung - SchALVO) 

vom 20.02.2001 (GBI. 2001, S. 145) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

2)  Weitergehende Regelungen dieser Verordnung gehen vor. 

 

 

§ 3 

Schutz des Fassungsbereichs (Zone I) 

 

1)   Die Zone I darf nur von den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, von 

den Bediensteten des Wasserversorgungsunternehmens, der Wasser- und Gesundheits-

behörden und des Regierungspräsidiums Freiburg, Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau - sowie von denjenigen Personen, denen ein Betretungsrecht auf-

grund sonstiger gesetzlicher Bestimmungen zusteht, betreten werden. Von Dritten darf die 

Zone I nur mit Zustimmung des Wasserversorgungsunternehmens betreten werden. 

 

2)   In der Zone I sind neben den nach der Schutzgebiets- und AusgleichsVerordnung 

(SchALVO) gestatteten Maßnahmen nur Maßnahmen der Wassergewinnung und der 

Wasserversorgung zulässig. 

 

 

§ 4 

Schutz der engeren und weiteren Schutzzonen (Zonen II und III) 

 

Für die engere und weiteren Zonen (Zone II und Zonen III A / III B) gelten die Regelungen in 

den §§ 5 bis 8 ergänzend. 
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§ 5 

Landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstwirtschaftliche Nutzung 

 

Neben den Schutzbestimmungen nach § 2 gelten folgende Regelungen: 

 

 
 

Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

 
 

Zone II 
 

Zone lll 

 
1. Verwenden von Pflanzen-

schutzmitteln in oder an ober- 

irdischen Gewässern 

 
verboten nach den Vorgaben des Pflanzenschutz- 

rechts 

 
2.  Aufbringen von Pflanzen-

schutzmitteln mit Flugzeugen 

oder Hubschraubern 

 
verboten 

 
verboten 

 
3.  Lagern von Pflanzenschutz- 

mitteln, Zubereiten der Be-

handlungsflüssigkeiten 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig innerhalb geeigneter, 

ortsfester Einrichtungen 

 
4.  Befüllen von Pflanzenschutz-

geräten mit Pflanzenschutz- 

mitteln 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig, sofern durch Vor-

kehrungen sichergestellt ist, 

dass ein Eindringen wasser- 

gefährdender Stoffe in den 

Boden / das Grundwasser 

nicht erfolgen kann 
 
5.  Ausbringen von Klärschlamm 

und Bioabfall 

 
verboten 

 
verboten 

 
6.   Errichten, Erweitern und Betrei-

ben von Anlagen zum Lagern 

von Festmist, Silage und festen 

Gärsubstraten I Gärresten so-

wie von Anlagen zum Lagern 

und Abfüllen von Jauche, Gülle 

und Gärsaft, Silagesickersaft 

oder flüssigen Gärsubstraten I 

Gärresten 

 
verboten 

 
verboten 

 
7.  Lagern von Festmist oder 

stapelbaren Gärresten au-

ßerhalb ortsfester Anlagen 

 
verboten 

 
verboten 
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Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

 
 

Zone II 
 

Zone lll 

 
8.  Lagern von Silage außerhalb 

ortsfester Anlagen 

 
verboten 

 
verboten; 

bei Silage mit Trockenmasse 

> 30°/o und ohne Silagesi-

ckersaftanfall: zulässig in Fo-

liensilos und mittels Wickel-

ballensilage 

 
9.  Lagern von Handelsdünger, 

ausgenommen vorüberge-

hendes Lagern von Kalk 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig in geeigneten Ein-

richtungen 

 
10. Errichten und Erweitern von 

Kleingartenanlagen, Garten- 

baubetrieben, Baumschulen, 

Anlagen für den Zierpflanzen-

bau, forstliche Pflanzgärten, 

Christbaumkulturen 

 
verboten 

 
verboten 

 
11. Errichten und Erweitern von 

Tierpferchen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig in der Zeit, die für ei-

ne Abweidung der unmittelbar 

angrenzenden Grünflächen er-

forderlich ist, ohne flächige 

Verletzung der Grasnarbe 

 
12. unbefestigte Tierauslauf-

flächen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind 

-  Auslaufflächen und Pad- 

docks für Pferde, sofern 

diese sauber gehalten 

werden, 

-  Auslaufflächen mit unter- 

liegender, flüssigkeitsdich-

ter Schicht und Entwässe-

rung in eine dichte Gülle- 

oder Jauchegrube oder 

- Auslaufflächen mit ge- 

schlossener Grasnarbe 
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Engere 

 
Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

  
Zone II 

 
Zone III 

 
13. befestigte Tierauslaufflächen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind 

-   Auslaufflächen und Pad-

docks für Pferde mit flüs-

sigkeitsdurchlässigen Bo-

denbefestigungssystemen, 

sofern diese sauber gehal-

ten werden 

-  befestigte Tierauslaufflä-

chen in flüssigkeitsdichter 

Ausführung mit Entwässe-

rung in dichte Gülle- oder 

Jauchegrube 

 
14. Errichten und Erweitern von 

Weiden und Koppeln 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig, wenn Besatzdichte 

und Beweidungszeit dem 

nachwachsenden Futterange-

bot angepasst sind, ohne flä-

chige Verletzung der Grasnar-

be und sofern Viehtränken re-

gelmäßig umgesetzt werden 

 
15. Errichtung und Erweiterung 

von Stallungen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind Einrichtungen, 

die ein Eindringen von 

grundwasserschädlichen 

Stoffen in den Untergrund I 

das Grundwasser wirkungs- 

voll unterbinden 

 
16. Anlegen und Erweitern von 

Drainagen und Vorflutgräben 

 
verboten 

 
verboten; 

ausgenommen bei Bau und 

Unterhaltung von Feld- und 

Waldwegen 

 
17. Verwenden von Ketten-

schmierölen für Motorsägen 

 
verboten; 

zulässig sind nur biologisch schnell abbaubare 
Kettenschmierstoffe 
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Engere 

 
Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

  
Zone II 

 
Zone lll 

 
18. Umwandlung von Wald im 

Sinne von § 9 LWaldG 

 
verboten 

 
verboten 

 
19. Behandeln von Stammholz 

mit Pflanzenschutzmitteln 

 
verboten 

 
verboten 

 
20. Anlegen und Erweitern von 

Holznasslagerplätzen 

 
verboten 

 
verboten 

 

 

§ 6 

Wassergefährdende Stoffe, Abwasser, Abfall 

 

Es gelten folgende Regelungen: 
 

 
 

Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

 
 

Zone II 
 

Zone lll 

 
1.  Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen außerhalb landwirt-

schaftlicher, gartenbaulicher 

und forstwirtschaftlicher Nut-

zung 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig, sofern durch Vorkeh-

rungen sichergestellt ist, dass 

ein Eindringen wassergefähr-

dender Stoffe in den Boden / das 

Grundwasser nicht erfolgen kann 

 
2.   Errichten und Erweitern von 

Anlagen zum Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen mit 

Ausnahme von Anlagen zur 

Entsorgung von Abfällen (vgl. 

§ 6 Nr.15) 

 
verboten 

 
zulässig unter Beachtung der 

geltenden Rechtslage 
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Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

 
 

Zone II 
 

Zone lll 

 
3.   Errichten und Erweitern von 

Anlagen zum Speichern was-

sergefährdender Stoffe in un-

terirdischen Hohlräumen 

 
verboten 

 
verboten 

 
4.   Errichten und Erweitern von 

Rohrleitungsanlagen außer- 

halb eines Werksgeländes 

zum Befördern wassergefähr-

dender Stoffe 

 
verboten 

 
verboten 

 
5.   Umgang mit radioaktiven Stof-

fen 

 
verboten 

 
zulässig unter Beachtung der 

geltenden Rechtslage 

 
6.  Errichten und Erweitern von 

Abwasserbehandlungsanlagen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind 

-   Regenwasserbehand-

lungsanlagen nach den 

allgemein anerkannten 

Regeln der Technik oder 

- Vorbehandlungsanlagen 

mit lndirekteinleitung, die 

der Bauart nach zugelas-

sen sind oder mit gleich- 

wertigen Anerkennungen 

 
7.   Errichten und Betreiben von Ab-

wasserkanälen und -Ieitungen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig unter Beachtung des 

Arbeitsblattes ATV-DVWK-A 

142 "Abwasserkanäle und -

-Ieitungen in Wassergewin-

nungsgebieten" der Deut- 

sehen Vereinigung für Was-

serwirtschaft, Abwasser und 

Abfall e.V. oder gleichwerti-

gen Regelungen 
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Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

 
 

Zone II 
 

Zone lll 

 
8.  Versickern und Versenken 

von Abwasser und Nieder-

schlagswasser 

 
verboten, ausge-

nommen ist das 

breitflächige Ver-

sickern des auf 

land- und forst-

wirtschaftlichen 

Wegen anfallen-

den Nieder-

schlagswassers 

über belebte Bo-

denschichten 

 
verboten; 

zulässig ist die Nieder-

schlagswasserbeseitigung 

unter Beachtung der gelten- 

den Rechtslage 

 
9.  Verwerten von Bodenaushub 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig unter Beachtung der 

bodenschutzrechtlichen Best-

immungen 
 
10. Wiedereinbau von Bodenma-

terial aus dem Bereich einer 

Altlast oder einer schädlichen 

Bodenveränderung am Ort 

der Entnahme 

 
verboten 

 
verboten 

 
11. Aufbringen von Grüngut- und Bi-

oabfallkompost 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig zur fachgerechten 

Düngung und Bodenverbes-

serung 

 
12. Verwenden von teerhaitigern 

Straßenaufbruch im Straßen- 

bau 

 
verboten 

 
verboten 

 
13. Verwenden von teerfreiem 

Straßenaufbruch und Bau-

schutt im Straßenbau 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig ist das Verwenden 

von aufbereitetem Material, 

wenn die Unbedenklichkeit 

des Materials und Einbaus der 

Wasserbehörde gutachterlich 

nachgewiesen wird 
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Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

 
 

Zone II 
 

Zone lll 

 
14. Verwenden von auswasch- oder 

auslaugbaren und wasserge-

fährdenden Materialien beim 

Bau von Straßen und Wegen, 

Anlagen des Wasser-, Schienen- 

und Luftverkehrs und von Lärm-

schutzdämmen sowie für Auf-

schüttungen, soweit nicht unter 

§ 6 Nr. 9, 10, 12, 13 erfasst 

 
verboten 

 
verboten 

 
15. Errichten und Erweitern von 

Anlagen zur Entsorgung von 

Abfällen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind Anlagen zur 

Kompostierung von Bio- und 

Gartenabfällen in haushalts- 

üblichem Umfang 
 
16. Errichten, Erweitern und Be-

treiben von Biogasanlagen 

 
verboten 

 
verboten 

 
17. Transport wassergefährden- 

der Flüssigkeiten 

 
verboten 

 
zulässig unter Beachtung der 

geltenden Rechtslage 

 
18. gewerbemäßiges Reparieren 

und Warten von Kraftfahrzeu-

gen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig in Einrichtungen, die 

ein Eindringen von grund- 

wasserschädlichen Stoffen in 

den Untergrund I das Grund-

wasser wirkungsvoll unter- 

binden 
 
19. gewerbemäßiges Waschen 

von Kraftfahrzeugen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig in Anlagen I Einrich-

tungen, die ein Eindringen von 

grundwasserschädlichen Stof-

fen in den Untergrund I das 

Grundwasser wirkungsvoll un-

terbinden 
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§ 7 

Bauliche Nutzungen 
 

Es gelten folgende Regelungen: 
 
  

Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

  
Zone II 

 
Zone lll 

 
1.  Errichten und Erweitern von 

baulichen Anlagen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind Vorhaben, so-

fern kein Eingriff in das 

Grundwasser erfolgt 

 
2.  Errichten und Erweitern von 

Tunnel- und Stollenbauten 

 
verboten 

 
verboten 

 
3.  Handlungen bei Ausführung 

von Hoch- und Tiefbauten 

durch die das Grundwasser 

verunreinigt werden kann, ins-

besondere Baustelleneinrich-

tungen, Baustofflager, Wohn-

unterkünfte, Toiletten, Betan-

kungen, Warten von Fahrzeu-

gen und Baumaschinen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind Handlungen auf 

flüssigkeitsdichten Flächen 

oder in Einrichtungen, die ein 

Eindringen von grundwasser- 

schädlichen oder grundwas-

serbeeinträchtigenden Stoffen 

ausschließen 

 
4.  Ausweisen neuer Wohn-, 

Gewerbe- und Industrie- 

gebiete 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig 

-  soweit mit den Schutzzielen 

dieser Wasserschutzge-

bietsverordnung vereinbar 

-  wenn keine Verbote der 

Wasserschutzgebietsver-

ordnung der Ausweisung 

entgegenstehen 

- wenn in den Festsetzungen 

zum Bebauungsplan auf die 

Bestimmungen dieser Was-

serschutzgebietsverordnung 

hingewiesen wird und 

-  soweit die geplante Bebau-

ung nicht den Belangen der 

Grundwasserneubildung 

entgegensteht 
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Engere 

 
Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

  
Zone II 

 
Zone lll 

 
5.   Neu-, Um- und Ausbau von 

Straßen und öffentlichen 

Parkplätzen mit Ausnahme 

von Feld- und Waldwegen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig, wenn die erforderli-

chen Schutzvorkehrungen 

nach RiStWag und den zuge-

hörigen Regelungen des 

Landes Baden-Württemberg 

gegen eine Verunreinigung 

des Grundwassers oder eine 

sonstige nachteilige Verände-

rung seiner Eigenschaften 

getroffen werden 

 
6.  Neu-, Um- und Ausbau von 

Parkplätzen 

 
verboten 

 
zulässig unter Beachtung 
der geltenden Rechtslage 

 
7.  Neu-, Um- und Ausbau von 

Feld- und Waldwegen 

 
verboten 

 
zulässig 

 
8.  Neu-, Um- und Ausbau von 

Gleisanlagen des schienen-

gebundenen Verkehrs 

 
verboten 

 
verboten; 

ausgenommen sind Maß-

nahmen ohne Eingriff in die 

Deckschichten 

 
9.  Errichten und Erweitern von 

Sportanlagen 

 
verboten 

 
verboten 

 
10.  Errichten und Erweitern von 

Campingplätzen und Stell-

plätzen für Wohnmobile 

 
verboten 

 
verboten; 
zulässig, wenn die geordnete 
Abfall- und Abwasserentsor-
gung gewährleistet ist 

 
11.  Anlegen von Friedhöfen für 

Mensch und Tier 

 
verboten 

 
verboten 

 
12.  Anlegen und Erweitern von 

Flugplätzen 

 
verboten 

 
verboten 
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§ 8 
Sonstige Nutzungen 

 
Es gelten die folgenden Regelungen: 

 

  
Engere 

 
Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

  
Zone II 

 
Zone lll 

 
1.  Maßnahmen zur Grundwas-

serabsenkung oder Grund-

wasserhaltung 

 
verboten 

 
verboten; 

im Rahmen der Ausführung 

von Bauvorhaben vorüberge-

hend zulässig, sofern eine Ge-

fährdung der öffentlichen Was-

serversorgung nicht zu erwar-

ten ist und die geltende 

Rechtslage beachtet wird 

 
2.   Maßnahmen, die eine wesentli-

che Verminderung der Grund-

wasserneubildung oder des 

nutzbaren Dargebots zur Folge 

haben sowie Erschließen von 

Grundwasser 

 
verboten 

 
verboten 

 
3.  Oberirdisches Gewinnen von 

Steinen und Erden sowie 

sonstige Abgrabungen, Ein-

schnitte und Erdaufschlüsse 

als selbstständige Vorhaben 

 
verboten 

 
verboten 

 
4.  Bohrungen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig sind Bohrungen ohne 

Eingriff in das Grundwasser 

 
5.  Erschließung von Grundwasser 

und Oberflächenwasser zur 

Wärme- oder Kältegewinnung 

 
verboten 

 
verboten 

 
6.  Entnehmen, Zutagefördern, Zu-

tageleiten und Ableiten von 

Grundwasser 

 
verboten 

 
verboten 

 
7.  Erdwärmesonden 

 
verboten 

 
verboten 

 
8. Erdwärmekollektoren (Flächen-

kollektoren, Grabenkollektoren, 

Erdwärmekörbe) und thermoak-

tive erdberührte Bauteile 

 
verboten 

 
verboten 
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Engere 
 

Schutzzone 

 
 

Weitere Schutzzone 

 
 

Zone II 
 

Zone lll 

 
9. Sprengungen 

 
verboten 

 
verboten 

 
10. Errichten und Betreiben von 

Tontaubenschießanlagen 

 
verboten 

 
verboten 

 
11. Errichten, Erweitern und Be-

treiben von Fischteichen 

 
verboten 

 
verboten; 

ausgenommen sind kleine 

Zierteiche oder ähnliche klei-

ne Wasserbecken mit Abdich-

tung sowie ohne Anschluss 

an oberirdische Gewässer 

 
12. Militärische Handlungen au-

ßerhalb von Standort- und 

Truppenübungsplätzen sowie 

Übungen des Zivilschutzes 

 
verboten 

 
verboten 

 
13. Volksfeste und sonstige 

Großveranstaltungen 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig, wenn die geordnete 

Abfall- und Abwasserentsor-

gung gewährleistet ist 

 
14. Motorsportveranstaltungen im 

Freien 

 
verboten 

 
verboten 

 
15. Vorübergehendes Aufstellen 

von Wohnwagen, Wohnmobi-

len und Zeltlagern 

 
verboten 

 
verboten; 

zulässig, wenn die geordnete 

Abfall- und Abwasserentsor-

gung gewährleistet ist 

 
16. Verwenden von Schmierstof-

fen im Bereich Verlust-

schmierung und Schalölen 

 
verboten; 

zulässig, sofern biologisch schnell abbaubare 

Schmierstoffe und Schalöle verwendet werden 

 
17. Verwenden von Pflanzen- 

Schutzmitteln auf Gleisanlagen 

 

verboten 
 

verboten; 

zulässig im Einvernehmen mit 

der unteren Wasserbehörde 

und unter Beachtung der An-

wendungsbestimmungen der 

Mittel 
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§ 9 

Duldungspflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 

 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Wasserschutz-

gebietes sind verpflichtet, zu dulden, dass Beschäftigte/Beauftragte des Wasserversor-

gungsunternehmens oder der Aufsichtsbehörden die Flurstücke zur Beobachtung des Was-

sers und des Bodens betreten, Beobachtungsstellen einrichten, amtliche Kennzeichen an-

bringen und die Fassungsbereiche umzäunen. 

 

 

§ 10 

Befreiung 

 

1) Auf Antrag kann von den Verboten, Beschränkungen, Duldungs- und Handlungspflichten 

dieser Wasserschutzgebietsverordnung Befreiung erteilt werden, wenn 

 

a) der bezweckte Schutz auch ohne deren Einhaltung erreicht werden kann oder  

 

b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern oder 

 

c) ein berechtigtes Interesse an der Abweichung besteht und wegen anderweitiger 

Schutzvorkehrungen eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nach-

teilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist oder 

 

d) die Durchführung der Vorschrift zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 

würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen, insbesondere mit den Be-

langen des Grundwasserschutzes vereinbar ist oder 

 

e) die sofortige Durchführung der Regelung zu einer unzumutbaren Härte führen würde 

und für eine Übergangszeit die Abweichung eine nachteilige Auswirkung auf das 

Grundwasser nicht erwarten lässt. 

 

2) Eine Befreiung ist zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Beschränkun-

gen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht gefährdet wird. 

 

3) Die Befreiung kann mit Bedingungen und I oder Auflagen versehen und befristet werden. 

Sie kann zurückgenommen,  nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder 

weiteren Einschränkungen unterworfen werden, um das Grundwasser im Rahmen dieser 

Verordnung vor nachteiligen Veränderungen seiner Eigenschaften zu schützen, die bei 

der Erteilung der Befreiung nicht voraussehbar waren. 

 

4)  Über Anträge auf Befreiung entscheidet das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis als untere 

Wasserbehörde. 

 

5) Eine Befreiung wird durch eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erforderliche Ge-

stattung ersetzt. Diese Gestattung darf nur im Einvernehmen mit der zuständigen unteren 

Wasserbehörde erteilt werden. Verfahrensrechtliche Konzentrationsregelungen nach 

übergeordneten Vorschriften bleiben unberührt. 
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§ 11 

Ausnahmen 

 

Die Verbote des § 3 und der §§ 5 bis 8 gelten nicht 

 

1. für Maßnahmen des Wasserversorgungsunternehmens, die der Wassergewinnung oder 

Wasserversorgung dienen, wobei solche Maßnahmen mit der unteren Wasserbehörde 

beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis rechtzeitig vor der Durchführung einvernehmlich 

abzustimmen sind und 

 

2. für das Errichten und Betreiben von Anlagen, die bereits vor lnkrafttreten dieser Verord-

nung rechtmäßig zugelassen, errichtet oder betrieben wurden. Für den Betrieb rechtmäßig 

zugelassener Anlagen gilt dies nur dann, wenn der Betrieb innerhalb der Zulassung er-

folgt. Die Betreiber sind verpflichtet, das Bestehen der Anlagen nach Satz 1 Nr. 2 der un-

teren Wasserbehörde beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bis spätestens sechs Mona-

te nach lnkrafttreten der Verordnung anzuzeigen. Die Berechtigung der unteren Wasser-

behörde, zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen 

Auflagen, Bedingungen oder sonstige Anforderungen zu stellen, soweit das Wohl der All-

gemeinheit dies erfordert, bleibt unberührt. 

 

 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

 

1) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Ziffer 7a und 8 Wasserhaushaltsgesetz 

sowie § 126 Abs. 1 Nr. 18 Wassergesetz für Baden-Württemberg handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 

 

a) einem Verbot nach §§ 3 und 5 bis 8 dieser Verordnung zuwiderhandelt, 

 

b) einer vollziehbaren Anordnung nach§§ 3 sowie 5 bis 8 oder einer Nebenbestimmung 

nach § 10 Abs. 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt,  

 

c) den Duldungspflichten nach § 9 oder 

 

d) der Anzeigepflicht nach § 11 Nr. 2 nicht nachkommt. 

 

 

§ 13 

lnkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 17. April 2015 in Kraft.  


